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Vereinsfeste/Vereinsaktivitäten: 
Gebührenbefreiung für die Abgabe von Speisen und Getränken bei 
Vereinsaktivitäten 

 

1. Die „Satzung der Stadt Karlsruhe über die Erhebung von Gebühren für die 
Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde“ wird erweitert 
um die Möglichkeit einer Gebührenbefreiung für Vereine bei der Abgabe von 
Speisen und Getränken. 

 

2. Die Gebührenbefreiung wird beschränkt auf solche Vereine, deren Struktur 
vollständig auf Ehrenamtlichkeit beruht und für die eine Gebühr 
unverhältnismäßig ist.  

 

 

Die SPD-Fraktion hat sich im Frühjahr letzten Jahres stark für die Befreiung der 

Vereine von Gebühren bei der Abgabe von Speisen und Getränken eingesetzt. Die 

SPD hatte mit Schreiben vom 6. März 2008 einige Vorschläge unterbreitet, wie die 

Vereine von der Gebühr befreit werden können (Anlage 1). In seinem 

Antwortschreiben vom 9. April 2009 (Anlage 2) machte Oberbürgermeister Heinz 

Fenrich deutlich, dass man seitens der Verwaltung eine generelle 

Gebührenbefreiung ablehne. Ein von der SPD ins Spiel gebrachter Bagatellumsatz, 

auf den keine Gebühren zu entrichten seien, wurde aus Praktikabilitätsgründen 

abgelehnt.  

 

Momentan wird die einschlägige „Satzung der Stadt Karlsruhe über die Erhebung 

von Gebühren für die Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde“  

(Anlage 3) überarbeitet. Dies sollte zum Anlass genommen werden, Möglichkeiten 

einer Gebührenbefreiung aufzunehmen. Der Katalog des § 4 Abs. 2 der  

Sachverhalt/Begründung: 
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einschlägigen Satzung könnte hier erweitert werden. Dabei ist darauf zu achten, 

dass eine Gebührenbefreiung nur für solche Vereine Anwendung findet, deren 

Struktur vollständig auf Ehrenamtlichkeit beruht und für die eine Gebühr schon von 

20 Euro auf die Abgabe von Speisen und Getränken unverhältnismäßig ist. 
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